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RS UVS Kärnten 2004/10/12 KUVS-K2-
170/15/2004

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.2004

Rechtssatz

Wird im Rahmen des Beweisverfahrens sachverständig beurteilt, dass die Einzelgenehmigung eines Fahrzeuges bei

diesem Fahrzeug den Erfordernissen der Betriebs- und Verkehrssicherheit nicht entsprechen würden, ist der Antrag

auf Einzelgenehmigung abzuweisen. Vorliegend wurde vom Sachverständigen in schlüssiger und nachvollziehbarer

Weise dargelegt, dass durch eine Tieferlegung des Fahrzeuges auf 85 mm Bodenfreiheit eine Gefährdung der Verkehrs-

und Betriebssicherheit nicht ausgeschlossen werden kann, sohin die Unzulässigkeitsbestimmung des § 33 Abs. 6 KFG

durchschlägt.
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Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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